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Berlin, den 13. M ärz 1958
E s erscheint
der M ittelschullehrer N. N.,
je tz t w ohnhaft in W est-Berlin, und erk lärt:
Ich  bin von 1924 bis 1945 im Schuldienst tä tig  gewesen 
und w ar zuletzt R ektor einer M ittelschule. 1954 wurde 
ich nach m ehrjähriger U nterbrechung wiederum  in den 
Schuldienst eingestellt. Ich w ar zuletzt als M ittelschul
leh rer tä tig . Im  Septem ber 1957 flüchtete mein ä ltester 
Sohn, dam als 18 Jah re  alt, nach dem W esten, und zw ar 
deshalb, weil er nach seinem A bitur zum Studium  nicht 
zugelassen wurde.
N ach der F lucht m eines Sohnes m ußte ich mich wegen 
dessen Republikflucht vor dem Pädagogischen R a t mei
ner Schule verantw orten. Bei dieser V ersam m lung 
w urde m ir erk lärt, daß mein Sohn durch seine H and
lungsweise zum V errä ter geworden sei.
E inige Zeit darauf wurde ich zur Abteilung Volksbil
dung  beim R a t des Kreises bestellt. Dort m achte m ir 
der Schulrat gleichfalls V orhaltungen wegen der Re
publikflucht meines Sohnes. E r fra g te  mich u. a., ob ich 
m it meinem Sohn über die beabsichtigte F lucht ge
sprochen habe. Dies m ußte ich bejahen, füg te  aber hin
zu, daß ich ihm von einem V erlassen der „DDR“ abgera
ten  habe. Im  übrigen wies ich darauf hin, daß mein 
Sohn doch m it 18 Jah ren  volljährig  geworden sei und 
selbständig entscheiden könne. D araufhin  erk lä rte  m ir 
d er Schulrat, das sei eine form ale Betrachtungsw eise 
und im übrigen ein k la re r F all von gebilligter Republik
flucht. Letztlich sei das E lternhaus fü r die Entschei
dung der Jugendlichen auch in diesem A lter veran t
wortlich. Am Ende unseres Gesprächs w urde m ir be
deutet, daß die Sache an den Vorsitzenden des Rates 
des Kreises als D isziplinarvorgesetztem  abgegeben 
würde.
A nfang Ja n u a r 1958 forderte mich die Abteilung Volks
bildung beim R a t des Kreises auf, eine B ereitschafts
erk lä ru n g  dahingehend abzugeben, daß ich meinen 
Sohn veranlassen werde, in die „DDR“ zurückzukehren. 
Diese E rk lärung  habe ich zum Schein abgegeben, aller
dings un ter der Bedingung, daß mein Sohn nach seiner 
R ückkehr die M öglichkeit erhalten  werde, sein Studium 
in der „DDR“ aufzunehmen.
E nde Jan u ar 1958 erschien der Schulrat persönlich in 
m einer Schule und te ilte m ir in Anwesenheit des D irek
to rs  meine fristlose E ntlassung  mit. A uf meine E in
wendung, daß ich doch die verlangte „B ereitschafts
erk lä ru n g “ abgegeben habe, e rk lärte  er mir, daß mein 
Sohn, wenn es m ir ernst wäre, ja  schon längst da sein 
müsse und daß im übrigen keine Bedingungen gestellt 
w erden könnten.
N ach Bekanntgabe der fristlosen E ntlassung erk lärte  
m ir der Schulrat au f meine F rage, daß m ir die E n t
lassung nicht m ehr schriftlich m itgeteü t werde und eine 
E inspruchsm öglichkeit nicht gegeben sei.
Ich  versichere, daß meine vorstehenden A ussagen in 
allen P unkten der W ahrheit entsprechen und bin be
reit, diese erforderlichenfalls vor einem Gericht zu be
eiden. v. g. u. 

gez. U nterschrift
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Berlin, den 5. M ärz 1958
E s erscheint
die Lehrerin  der U nterstufe,
F ra u  N. N.,
je tz t w ohnhaft in Berlin-M arienfelde, und erk lä rt:
Ich  w ar Lehrerin an  der M ittelschule in W eißenfels. 
A m  21. F eb ru ar 1958 äußerte  ich im Lehrerzim m er

meine Bedenken über die politische Entw icklung. Ich 
sag te  u. a., daß  es doch bedenklich stim m en müsse, 
wenn W alter U lbricht je tz t völlig die politische M acht 
an  sich reiße und versuche, sogar nam hafte  F unk
tionäre, u. a. O tto Grotewohl, aus dem S attel zu heben. 
A nlaß zu dieser Ä ußerung gaben m ir umlaufende Ge
rüchte, die von einer B eurlaubung Grotewohls und 
einem A ufenthalt außerhalb der „DDR“ berichteten. In  
diesem Zusam m enhang äußerte  ich weiterhin, daß eine 
M achtausdehnung U lbrichts mich veranlassen könnte, 
aus der NDPD, deren M itglied ich w ar, sowie allen an
deren politischen Organisationen auszuscheiden. Ich be
gründete diesen bevorstehenden S chritt dam it, daß die 
Position U lbrichts nun bald der Position Him m lers 
gleichzusetzen w äre und ich mich m it einer solchen 
Entw icklung nicht einverstanden erk lären  könne.
Am 26. F eb ru ar 1958 w urde ich zur A bteilung Volks
bildung beim R a t des Kreises zu einer dort anberaum 
ten  Sondersitzung bestellt. Bei dieser w aren außer m ir 
der Leiter der A bteilung Volksbildung (Schulrat), der 
B etriebsparteisekretär der SED m einer Schule, ein M it
glied der G ew erkschaft fü r U n terrich t und Erziehung 
des Kreises, meine Schulleiterin sowie drei führende 
F unktionäre der NDPD anwesend. Die V erhandlung 
w urde von dem Schulrat geleitet. D ieser m achte m ir 
wegen m einer Ä ußerungen die heftigsten Vorwürfe und 
bezichtigte mich feindlicher A gitation. Seine Vorwürfe 
gipfelten in der Feststellung, daß ich diese Ä ußerungen 
nicht etw a — wie ich zu meiner V erteidigung vor
gebracht h a tte  — aus innerer Gewissensnot und V er
antw ortungsgefühl fü r  die politische Entw icklung mei
nes Volkes gesag t hatte , sondern lediglich westliche 
H etzreden verbreitet hätte , um  der „DDR“ zu schaden. 
Abschließend brach te der Schulrat zum Ausdruck, daß 
ich auf Grund der Vorkom mnisse als Lehrerin  politisch 
nicht m ehr trag b a r sei und deshalb fristlos aus dem 
Schuldienst ausscheiden müsse. In  m einer Gegenwart 
d ik tierte der Schulrat einer Sekretärin  ein Protokoll, in 
dem er die soeben erfolgte fristlose E ntlassung sowie 
eine kurze B egründung niederlegte. Dieses Protokoll 
m ußte ich unterzeichnen. Eine A bschrift des Protokolls 
habe ich jedoch nicht erhalten. Nachdem  ich das P ro 
tokoll unterschrieben hatte , wurde ich darauf hingewie
sen, daß ich binnen 14 Tagen die Möglichkeit hätte, 
mich beim R a t des Bezirks zu beschweren. Da ich in
zwischen erfahren  hatte, daß die Sache nach „oben“ 
w eitergegeben würde, entschloß ich mich, die Sowjet
zone zu verlassen.
Ich versichere, daß meine vorstehenden A ussagen in 
allen P unkten der W ahrheit entsprechen und bin bereit, 
diese erforderlichenfalls vor einem Gericht zu beeiden.

v. g. u. 
gez. U nterschrift
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Berlin, den 8. M ärz
E s erscheint 
die Lehrerin  N. N.,
je tz t w ohnhaft in W est-Berlin, und erk lärt:
Nachdem  ich bereits seit 1943 als B ehelfslehrkraft im 
Schuldienst tä tig  gewesen w ar, w urde ich auch nach 
1945 wieder im Schuldienst beschäftigt.
Im  Dezember 1951 w urde ich vom L andgericht Cottbus 
wegen M itw isserschaft in der politischen S trafsache 
meines Ehem annes zu zwei Jah ren  Gefängnis verurteilt. 
E in Ja h r  vor S trafverbüßung w urde ich un ter A uflage 
von Bew ährungsarbeit aus der H aft entlassen.
N ach A blauf dieser Bew ährungszeit w urde ich auf mei
nen A n trag  wieder im Schuldienst eingestellt. Länger
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